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Herrn 
Bürgermeister Dieter Spindler 
 
 
 
 
Vorlage 
zur Fassung einer dringlichen Entscheidung gem. § 60 Abs. 1 / 2  GO NRW 
 
 
Betreff: Auflösung der Städtischen Gemeinschaftshauptschule Osterath 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt gemäß § 81 Schulgesetz NRW die sukzessive Auflösung der Städtischen 
Gemeinschaftshauptschule Osterath ab dem 1. August 2012. Die Schule wird solange weitergeführt, 
wie ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderliche Genehmigung der Schulaufsicht gem. § 81 (3) 
SchulG NRW zu beantragen. 
 
 
Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Meerbusch hat in seiner Sitzung vom 24. Mai 2012 die sukzessive Auflösung der 
Städtischen Gemeinschaftshauptschule Osterath beschlossen. Die Bezirksregierung Düsseldorf als 
obere Schulaufsicht und Genehmigungsbehörde hat nunmehr darauf hingewiesen, dass die 
Benennung des Datums des Beginns der sukzessiven Auflösung im Ratsbeschluss selbst erfolgen 
muss, damit sie die notwendige Genehmigung erteilen kann. 
 
Insofern ist es erforderlich, dass der in der letzten Sitzung gefasste Ratsbeschluss ergänzt wird. Da 
bereits ab dem Schuljahresbeginn 2012/2013 keine Eingangsklasse mehr gebildet werden soll (und 
infolge der Unterschreitung der Mindestschülerzahl nicht kann), muss die Genehmigung mit dem um 
das Datum ergänzten Beschluss umgehend eingeholt werden, damit die Genehmigung und die 
anschließende öffentliche Bekanntmachung der Schließungsverfügung zeitnah erfolgen kann.  
 
 
Wegen des bevorstehenden Schuljahresendes und des erforderlichen Genehmigungsverfahrens ist 
eine dringliche Entscheidung dahingehend erforderlich, dass der in der letzten Sitzung gefasste 
Ratsbeschluss insofern ergänzt wird. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
Angelika Mielke-Westerlage 
Erste Beigeordnete 
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